
Satzung 
 

der Gemeinde Edewecht zur Festsetzung eines Straßenausbaubeitrages 
(Radweg an der Portsloger Straße, Portsloge) 

 
Aufgrund der §§ 6 und 8 der Niedersächsische Gemeindeordnung (NGO) in der 
Fassung vom 22.08 1996 (Nds. GVBl. S. 382), zuletzt geändert am 20.11.2001 (Nds. 
GVBl. S. 701), des § 6 des Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG) in 
der Fassung vom 11.02.1992 (Nds. GVBl. S. 2), zuletzt geändert am 20. 11 2001 
(Nds. GVBl. S. 701), und des § 4 Abs. 6 der Satzung der Gemeinde Edewecht über 
die Erhebung von Beiträgen für Maßnahmen im Außenbereich vom 17.07.1997 
(Amtsblatt für den Regierungsbezirk Weser-Ems 1997, S. 977) hat der Rat der 
Gemeinde Edewecht in seiner Sitzung am 23.09.2002 folgende Satzung 
beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Zur teilweisen Deckung des Aufwandes für die Herstellung eines Radweges an der 
Gemeindestraße „Portsloger Straße“ in Portsloge wird nach Maßgabe der Satzung 
der Gemeinde Edewecht über die Erhebung von Beiträgen für Maßnahmen im 
Außenbereich ein Betrag von 1.000,00 € für jedes mit einem Wohn- und Betriebs-
gebäude bebautes Grundstück erhoben. 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt am Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
Edewecht, den 23.09.2002 
 
 

Gemeinde Edewecht 
 
 
 
 
 

Lausch 
Bürgermeisterin 


